
 

VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG 

Non-Disclosure Agreement (NDA) 

hhnk Pitch & Brand Consulting | Inh. Erik Höhnke 

 

Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen: 

 
Unternehmen/ Kunde: ______________________________________________   (nachfolgend: „Auftraggeber“) 

 
Erik Höhnke: __________________________________________________________   (nachfolgend: „Berater“) 

 
Datum:          ____________________ 

 

§ 1  Zweck 

Diese Vereinbarung dient dem Schutz vertraulicher Informationen, die im Rahmen von Pitch-Prozessen, 
Markenberatungen und Kampagnenentwicklungen ausgetauscht werden. Ziel ist es, auf Basis dieser Vereinbarung 
einen offenen, vertrauensvollen und geschützten Austausch zu ermöglichen. 

§ 2  Vertrauliche Informationen 

Als vertraulich gelten alle mündlich, schriftlich oder in sonstiger Form übermittelten Informationen, insbesondere: 

– Marken- und Kampagnenstrategien, Briefings, Kreativkonzepte und Pitch-Unterlagen 

– Marktforschungsdaten, Wettbewerbsanalysen und Positionierungsansätze 

– Geschäftszahlen, Budgets, Kundenlisten und interne Prozesse 

– Alle als „vertraulich“ gekennzeichneten oder erkennbar sensitiven Informationen 

§ 3  Geheimhaltungspflicht 

Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei streng vertraulich zu behandeln, 
nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich für den vereinbarten Beratungszweck zu verwenden. Die Weitergabe 
an Mitarbeiter ist nur auf „Need-to-know“-Basis und unter entsprechender Bindung dieser Personen zulässig. 

§ 4  Ausnahmen 

Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die (a) bereits öffentlich bekannt sind oder werden ohne 
Verschulden der empfangenden Partei, (b) der empfangenden Partei bereits bekannt waren, (c) von einem Dritten ohne 
Geheimhaltungspflicht erlangt wurden oder (d) aufgrund gesetzlicher Pflicht offenbart werden müssen. 

§ 5  Laufzeit & Rückgabe 

Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung für die Dauer der Zusammenarbeit. Nach Ablauf oder Beendigung der 
Zusammenarbeit sind alle vertraulichen Unterlagen auf Verlangen zurückzugeben oder nachweislich zu vernichten. 

§ 6  Vertragsstrafe & Rechtswahl 

Bei schuldhaftem Verstoß kann die geschädigte Partei Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften geltend 
machen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf.  

 

Auftraggeber 

 

 

Name, Vorname / Firmenname 
Datum, Ort / Unterschrift 

 Berater 

 

 

Name, Vorname 
Datum, Ort / Unterschrift 

 
Änderungen bedürfen der Schriftform. 


